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2.6.18 § 46c Inanspruchnahme von Drittgrundstiicken: Umfang

1 Jede Grundeigentiimerschaft ist berechtigt, Nachbargrundstiicke zu betreten und voriibergehend
zu benutzen, soweit es, Vorbereitungshandlungen eingeschlossen, fiir die Erstellung, die
Veranderung oder den Unterhalt von Bauten, Anlagen, Ausstattungen und Ausriistungen nétig und
mit verhéltnisméassigem Aufwand nicht anders mdéglich ist und soweit dadurch das Eigentum der
bzw. des Betroffenen nicht unzumutbar gefahrdet oder beeintrachtigt wird.

2 Dieses Recht ist méglichst schonend und gegen volle Entschadigung auszuiiben. Der
urspriingliche Zustand des Nachbargrundstiicks ist nach Abschluss der Inanspruchnahme
wiederherzustellen.

Materialien
§46¢ (neu: 1. Januar 2019)

Ahnliche Bestimmungen kennt das ziircherische Baurecht (§ 229 ff. Planungs- und Baugesetz des
Kantons Zirich). Namentlich bei der Nachverdichtung ist es bisweilen notwendig, dass fur das Stellen von
Geriisten, das Setzen von Erdankern und dergleichen Grundstiicke von Nachbarschaften betreten oder
beansprucht werden missen. Selbstverstandlich wird die Beanspruchung von Nachbargrundstiicken nur
unter strengen Voraussetzungen maoglich sein. Bauherrschaften werden nur dann berechtigt sein,
Nachbargrundstiicke zu betreten und voriibergehend zu benutzen, wenn dies fiir die Erstellung, die
Veranderung oder den Unterhalt von Bauten, Anlagen, Ausstattungen und Ausrustungen zwingend
notwendig und mit verhaltnismassigem Aufwand nicht anders mdglich ist. Sie dirfen dabei das Eigentum
der Betroffenen bzw. des Betroffenen nicht unzumutbar gefahrden oder beeintrachtigen.
Selbstverstandlich sind die Bauherrschaften gehalten, auf eigene Kosten den urspriinglichen Zustand der
von ihnen beanspruchten Nachbargrundstiicke nach Abschluss der Bauarbeiten wiederherzustellen. Gabe
es diese einfache o6ffentlich-rechtliche Regelung nicht, bedirfte es jeweils eines langwierigen und
kostspieligen zivilrechtlichen Verfahrens, um zu diesem Recht zu kommen. Deshalb hat sich gezeigt, dass
zur Férderung der Verdichtung die Baubewilligungsbehérde auch tber die Duldungspflicht der
Nachbarschaft flir marginale Beanspruchungen der Nachbarparzellen entscheiden soll. Die damit im
Zusammenhang stehenden Entschadigungsanspriiche sollen von der Schatzungskommission in einem
offentlich-rechtlichen Verfahren beurteilt werden. Die Schatzungskommission legt dabei die
Entschadigung fest.

Kommentar zum Planungs- und Baugesetz (PBG) samt Verordnung (V PBG)
4 Druckdatum: 10. Juni 2026



Stichwortverzeichnis
Entschauml;digung, 4

Inanspruchnahme, 4

Nachbargrundstuuml;ck, 4

Kommentar zum Planungs- und Baugesetz (PBG) samt Verordnung (V PBG)
Druckdatum: 10. Juni 2026



	§46c Inanspruchnahme von Drittgrundstücken: Umfang

